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Vereinbarung
Im Bestreben, den im Interesse aller an der Erhaltung und Fortentwicklung der schweizerischen

Maschinen- und Metallindustrie Beteiligten liegenden Arbeitsfrieden zu wahren,
verpflichten sich der Arbeitgeberverband schweizerischer Maschinen- & Metall- Industrieller

einerseits,
und die vier nachstehenden Arbeitnehmerverbände, nämlich:

der Schweizerische Metall- und Uhrenarbeiter-Verband,
der Christliche Metallarbeiter-Verband der Schweiz,
der Schweizerische Verband evangelischer Arbeiter und Angestellter,
der Landesverband freier Schweizer Arbeiter

anderseits, wichtige Meinungsverschiedenheiten und allfällige Streitigkeiten nach Treu
und Glauben gegenseitig abzuklären, nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung zu
erledigen zu suchen und für ihre ganze Dauer unbedingt den Frieden zu wahren. Infolgedessen

gilt jegliche Kampfmassnahme, wie Sperre, Streik oder Aussperrung als
ausgeschlossen, dies auch bei allfälligen Streitigkeiten über Fragen des Arbeitsverhältnisses, die
durch die gegenwärtige Vereinbarung nicht berührt werden.
In diesem Sinno wird weiter vereinbart:

Art.1
Meinungsverschiedenheiten und allfällige Streitigkeiten sind in erster Linie im Betrieb
selbst zu behandeln und zu lösen zu suchen.
In allen Betrieben werden, soweit möglich, entsprechend der bisherigen Übung in der
Maschinen- und Metallindustrie Arbeiterkommissionen bestellt.

Art. 2

Strittige Fragen, die sich auf nachstehende Gebiete des Arbeitsverhältnisses beziehen und
über die zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern keine gütliche Verständigung
erfolgt ist, werden den Verbandsinstanzen zur Abklärung und Schlichtung unterbreitet:
a) allgemeine Lohnänderungen (unter Ausschluss der Lohnformen und der Lohnverabredung

nach Art. 330 OR, die nach bisheriger Übung in der Maschinen- und Metallindustrie

weiterhin auf dem Wege des individuellen Dienstvertrages d. h. ohne Zuhilfenahme
von Mindest-, Durchschnitts- oder Tariflöhnen geregelt werden);

b) die Mehrarbeit;
c) die allfällige Einführung des Bedaux-Systems* in den Betrieben.
Im Einverständnis beider Parteien können weitere Fragen, die eine Änderung der derzeitigen

allgemeinen Arbeitsbedingungen in der Maschinen- und Metallindustrie bezwecken,
und die nach Ansicht beider Parteien einer Abklärung bedürfen, von den Verbandsinstanzen

gemeinsam besprochen werden und allfällig Gegenstand besonderer Verabredung
bilden.

Art. 3
Können die Verbandsinstanzen keine Einigung herbeiführen, so werden die in Art. 2
vorgesehenen strittigen Fragen einer Schlichtungsstelle unterbreitet, deren Zweck darin besteht,
Kollektivstreitigkeiten nach Möglichkeit im Entstehen beizulegen und tunlichst eine
Einigung zu erzielen. Ebenso werden Streitigkeiten über die Auslegung dieser Vereinbarung der
Schlichtungsstelle unterbreitet.

Art. 4
Die Schlichtungsstelle setzt sich zusammen aus einem mit richterlicher Unabhängigkeit
ausgerüsteten Vorsitzenden und zwei Unparteiischen. Der Vorsitzende wird von Fall zu Fall
gemeinsam von den Parteien bestellt. Die unparteiischen Mitglieder der Schlichtungsstelle
werden vom Vorsitzenden aufgrund getrennter Vorschlagslisten, die von den Parteien
jeweils eingereicht werden, bestimmt.
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Art. 5

Kommt eine Einigung nicht zustande, d. h. lehnt eine der Parteien den Vermittlungsvorschlag

der Schlichtungsstelle ab, so ist diese befugt, im Rahmen dieser Vereinbarung einen
Schiedsspruch zu fällen, sofern beide Parteien vorher ausdrücklich erklärt haben, sich
einem solchen zu unterwerfen.

Art. 6
Bei allgemeinen Lohnänderungen nach Art. 2 lit. a) soll, sofern keine Einigung vor der
Schlichtungsstelle erfolgt ist, bei ernsten Schwierigkeiten und auf Antrag einer Partei ein
Schiedsspruch auch ohne vorherige Zustimmung beider Parteien von einer besonderen
Schiedsstelle gefällt und verbindlich erklärt werden. Es darf sich dabei nur um Ausnahmefälle

handeln, für deren Erledigung kein anderer Weg zu finden ist.
Die Schiedsstelle setzt sich zusammen aus einem mit richterlicher Unabhängigkeit ausgerüsteten

Vorsitzenden, der von Fall zu Fall gemeinsam von den Parteien bestellt wird, und
zwei sachverständigen Richtern, die vom Vorsitzenden aufgrund getrennter Vorschlagslisten,

welche beide Parteien jeweils einreichen, bestimmt werden. Die Schiedsstelle hat sich
eine Geschäftsordnung zu geben und ein Protokollbuch über die erfolgten Schiedssprüche
anzulegen. Vor dem Schiedsspruch ist jede Auseinandersetzung in der Presse zu unterlassen.

Art. 7
Durch die Vereinbarung soll die Koalitionsfreiheit (Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit
zu einem Berufsverband) nicht beeinträchtigt werden.

Art. 8
Die Parteien übernehmen die Verpflichtung, ihre Mitglieder zur Beachtung der Bestimmungen

dieser Vereinbarung anzuhalten, widrigenfalls die schuldige Partei vertragsbrüchig
wird.
Von jeder Partei wird eine Kaution von Fr.250000- als Garantie für die Einhaltung der
Vereinbarung und als Sicherheit für allfällige Konventionalstrafen bei der Schweizerischen
Nationalbank hinterlegt.
Bei Vertragsverletzung durch eine Partei hat ein näher zu vereinbarendes Schiedsgericht
gegen die fehlbare Partei eine Konventionalstrafe auszusprechen, deren Höhe der
Bedeutung der Verletzung angemessen sein muss. Die Konventionalstrafe und die auferlegten
Kosten sind innert Monatsfrist nach Zustellung des Urteils zu leisten, andernfalls die
obsiegende Partei den Betrag der von der andern Partei geleisteten Kaution bei der
Schweizerischen Nationalbank entnehmen kann. Die betroffene Partei hat alsdann den Fehlbetrag
innert Monatsfrist zu ersetzen.

Art. 9
Diese Vereinbarung tritt mit dem Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft und dauert bis zum
19. Juli 1939.

Zürich, den 19. Juli 1937.

Arbeitsbewertungssystem, das sich auf die Leistung eines Arbeiters pro Minute abstützt.
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